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"Nordweide - Reisemobilstellplatz"

Ort: Heiligenhafen (Schleswig-Holstein)
Auftraggeber: Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Zeitraum: 2014 - 2016
Weiterführende Links: http://www.heiligenhafen-touristik.de/wo…

1. Änderung des Bebauungsplans

Da auf der Fläche des bisherigen Reisemobilstandortes in Heiligenhafen eine andere Planung
vorgesehen war, wurde die Suche nach einem neuen Standort in der Ostseestadt erforderlich. SWUP
GmbH untersuchte mehrere Alternativstandorte. Die Stadtvertretung favorisierte letztendlich den
Standort „Nordweide“ am Ferienzentrum.

Für die Fläche existiert der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 60 aus dem Jahr 1995, der den Bau eines
Hotels, mehrerer Hotelapartments und eines Kurmittelhauses ermöglicht. Die Planung wurde allerdings
nicht realisiert. Zwischenzeitlich konnte die Stadt das Grundstück zurückerwerben und ist so in der
Lage, andere Planungsziel zu verfolgen. Um eine planungsrechtliche Grundlage für die Anlage eines
Reisemobilstellplatzes zu schaffen, wurde die Änderung des B-Plans Nr. 60 erforderlich.

SWUP GmbH erarbeitete die Planzeichnung, textliche Festsetzungen und Begründung. Die
Bebauungsplanänderung ermöglicht nun die Anlage eines Reisemobilstellplatzes mit ca. 100
Standplätzen und einer Sanitäranlage. Die zulässige Nutzung wird als Sondergebiet nach § 10
BauNVO ausgewiesen.

Besonderes Augenmerk bei der Änderung des Bebauungsplanes wurde auf eine landschaftliche
Einbindung der Anlage mit Bepflanzungen gelegt. Ein benachbartes Kleingewässer mit Röhricht- und

http://www.heiligenhafen-touristik.de/wohnmobilstellplaetze.html


Riedvegetation wird erhalten.

Die Stadtvertretung hat die Bebauungsplanänderung am 17.03.2016 als Satzung beschlossen.
Zwischenzeitlich ist die Realisierung des neuen Reisemobilstellplatzes abgeschlossen.
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